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Umbuchung Haushaltsmittel für das Re-Start 
Programm

Organisationseinheit:
Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

Datum
23.08.2022

Einreicher:
Bürgermeister

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Hauptausschuss (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die Umbuchung von Haushaltsmitteln für das Re-
Start Programm.

- Mitwachsende Baumbeleuchtung ca. 38 TEUR
- historische Sitzbänke ca. 50 TEUR
- Carport ca. 25 TEUR
- Informationsstelen ca. 73 TEUR
- Beschallungsanlage ca. 12 TEUR

Dazu sind gemäß Förderbescheid vom 28.06.2022 250 TEUR vorzufinanzieren. 
Der enthaltene städtische Eigenanteil beträgt 50 TEUR.

Die Haushaltsmittel sind im Rahmen der Haushaltsplanung im städtebaulichen 
Sondervermögen bereitgestellt worden und müssen nun zur Vorfinanzierung in 
den städtischen Haushalt als außerplanmäßige Ausgabe übertragen werden. 
Nach Abrechnung und Eingang der Förderung erfolgt eine Rückübertragung 
abzüglich des Eigenanteils.

Sachverhalt:

Die im Programm „Re-Start Lebendige Innenstadt M-V“ beantragten Fördermittel 
wurden antragsgemäß bewilligt. Das Sofortprogramm der Landesregierung soll 
einen Beitrag zur Rückgewinnung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Bedeutung der städtischen Zentren, die durch die Corona-Pandemie 
starke Einbrüche erlitten haben, leisten. 



Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen
Keine haushaltsmäßige Berührung
Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle
Deckungsvorschlag 51102 / 54139

Planungs- u. 
Entwicklungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet / Zuweisungen u. 
Zuschüsse für laufende Zweck

Mittel stehen nicht zur Verfügung X

Anlage/n
1 Re-Start Bewilligung 2022-06-28 (öffentlich)



ANSMIFT

TEL M

WEEI IMAIL

TEHW LE1

HR

Stadt Bad Doberan
Der Bürgermeister
Severinstraße 6
18209 Bad Doberan

LANDES
FORDER
INSTITUT
Mecklenburg-Vorpommern

Stadt- und Raumentwicklung

IHRE NACHRICHT

IHR ZEICHEN

UNSER ZEICHEN
ANGEBEN)

ANSPRECHPARTNER

TEL

FAX

MAIL

Zuwendungsbescheid

DATUM

LEBE-22-0005

Manuela Möntmann
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manuela.moentmann@lfi-mv.de

28.06.2022

Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung von
Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms „Re-Start Lebendige Innenstädte M-V" aus dem
MV-Schutzfonds

Aktenzeichen:
Vorhaben:

LEBE-22-0005
Teilprojekt 1: mobile Trailerbühne, Informationsstelen
Teilprojekt 2: historische Sitzbänke
Teilprojekt 3: mitwachsende Baumbeleuchtung, Beschallung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag vom 24.02.2022, hier eingegangen am 25.02.2022, wird Ihnen für das
vorgenannte Vorhaben mit nachfolgend beschriebenem Zuwendungszweck vorläufig eine
Zuwendung von höchstens

200.000,00 EUR

(in Worten: zweihunderttausend Euro)

bewilligt.

Die Zuwendung wird im Rahmen der Projektförderung als Anteilfinanzierung gewährt. Die
vorläufige Höhe der Zuwendung bemisst sich anteilig an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Die
endgültige Festsetzung der Zuwendungshöhe erfolgt nach Feststellung der tatsächlich
entstandenen zuwendungsfähigen Ausgaben im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung
(Schlussbescheid).

Werkstraße 213 19061 Schwerin I Postfach 160255 19092 Schwerin

0385 6363-0 I 0385 6363-1212

www.Ifi-mv.de I info@Ifi-mv.de

Das LFI ist ein Geschäftsbereich der Norddeutschen Landeshank Girozentrale, Anstalt öffentlichen Rechts nlit Sitz in Hannover, Braunschweig, Magdeburg

AG Hannover HRA 26247 I AG Braunschweig HRA 10261 I AG Stendal HRA 22150
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I. Rechtliche Grundlagen

Die Gewährung der Zuwendung erfolgt auf Grundlage
- des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-

Vorpommern,
- des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes des Landes

Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-V),
- der Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO M-V) sowie der dazu

erlassenen Verwaltungsvorschriften nebst Anlagen,
- der Fördergrundsätze Re-Start — Lebendige Innenstadt M-V vom 03.11.2021,
- des Haushaltsbegleitgesetzes zum Nachtragshaushaltsgesetz 2020 vom 01.04.2020, GVOBI.

M-V 2020, S. 140

in den jeweils geltenden Fassungen.

11. Zuwendungszweck

Durch die Zuwendung werden Maßnahmen für kommunale und wirtschaftliche Aktivitäten sowie
städtebauliche oder bauliche Projekte gefördert, die geeignet sind, die Anziehungskraft der
Zentren zu stärken und gute Rahmenbedingungen für einen größeren Zulauf zu schaffen, um
Corona bedingte Folgen abzumildern.

Das geförderte Vorhaben umfasst:

Teilprojekt 1: Anschaffung einer mobilen Trailerbühne einschließlich dazugehörigem Carport
sowie Aufstellung von 5 digitalen Informationsstelen im Stadtgebiet

Teilprojekt 2: Aufstellen historischer Sitzbänke an verschieden Standorten

Teilprojekt 3: Istallation mitwachsender Baumbeleuchtung und einer Beschallungsanlage in der
Haupteinkaufsstraße

Zweckbindung

Der Zuwendungszweck ist erreicht, wenn bis zum Ablauf der Zweckbindung die der Bewilligung
zugrundeliegenden Voraussetzungen für die Förderfähigkeit der Maßnahme und die
Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben erfüllt sind.
Die Zweckbindungsfrist beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Abschluss des Investitionsvorhabens,
d. h. mit dem Ende des Bewilligungszeitraumes (siehe III.)

Der Zuwendungszweck ist insbesondere nicht erreicht, wenn
- das Vorhaben außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wird,
- vor Beginn des Bewilligungszeitraumes mit dem Vorhaben begonnen wurde,
- das Vorhaben ohne Zustimmung der Bewilligungsbehörde abweichend von den der Bewilligung

zugrundeliegenden Angaben, Plänen, Darstellungen und sonstigen Unterlagen durchgeführt
wird,

- die für das Vorhaben geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht eingehalten werden,
- gegen die Bestimmungen und Auflagen dieses Bescheides oder sonstige der Bewilligung

zugrundeliegenden Fördervoraussetzungen verstoßen wird.
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III. Bewilligungszeitraum

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 17.08.2021.

Der Bewilligungszeitraum endet spätestens am 31.12.2023.
Auf Antrag vor Ablauf des Bewilligungszeitraums kann dieser in begründetem Ausnahmefall
verlängert werden. Ein Rechtsanspruch auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes besteht
nicht.

Das zu fördernde Vorhaben ist innerhalb des Bewilligungszeitraumes materiell und finanziell
abzuwickeln. Der Bewilligungszeitraum ist grundsätzlich nur eingehalten, wenn
- nicht vor Beginn des Bewilligungszeitraumes mit dem Vorhaben begonnen wurde,
- das Vorhaben innerhalb des Bewilligungszeitraums abgeschlossen wird.

Als Vorhabenbeginn gilt der erste Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefer- oder
Leistungsvertrags, beim Vergabeverfahren die Zuschlagserteilung. Bei bestehenden vertraglichen
Bindungen für laufende Ausgaben (z. B. Personalausgaben, Sach- und Verwaltungsausgaben,
Fremdleistungen) gilt der Erste des Monats, für den diese Ausgaben vorhabenbezogen geltend
gemacht werden, als Vorhabenbeginn. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, planungsbezogene
Bodenuntersuchungen, Grunderwerb, Herrichten des Grundstücks, vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger
Zweck der Zuwendung.

Das Vorhaben ist abgeschlossen, wenn
- das Vorhaben durchgeführt wurde,
- sämtliche dem Zuwendungsempfänger aufgrund der tatsächlichen zuwendungsfähigen

Ausgaben zustehenden Fördermittel angefordert wurden sowie
- sämtliche vom Zuwendungsempfänger angeforderten Fördermittel ausgezahlt wurden und
- sämtliche anfallenden Rechnungen bezahlt wurden.

IV. Ausgabenplan des Vorhabens

Für die Durchführung des Vorhabens gilt folgender Ausgabenplan:

Teilprojekt 1: Mobile Trailerbühne, Informationsstelen
Ausgabenansätze geplante Ausgaben

in EUR
dav. zuwendungsfähige

Ausgaben in EUR
Mobile Trailerbühne 52.000,00 52.000,00
Carport 12.500,00 12.500,00
Auspflasterung 12.500,00 12.500,00
l nformationsstelen 73.000,00 73.000,00
Gesamt 150.000,00 150.000,00

Teilprojekt 2: historische Sitzbänke
Ausgabenansätze geplante Ausgaben

in EUR
dav. zuwendungsfähige

Ausgaben in EUR
historische Sitzbänke 50.000,00 50.000,00
Gesamt 50.000,00 50.000,00
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Teilprojekt 3: mitwachsende Baumbeleuchtung, Beschallung
Ausgabenansätze geplante Ausgaben

in EUR
dav. zuwendungsfähige

Ausgaben in EUR
mitwachsende Baumbeleuchtung 38.000,00 38.000,00
Beschallung 12.000,00 12.000,00
Gesamt 50.000,00 50.000,00

Die zuwendungsfähigen Ausgaben belaufen sich somit vorläufig auf insgesamt 250.000,00 EUR.
Insbesondere folgende Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig:
Insbesondere folgende Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig:
- Leistungen der öffentlichen Verwaltung,
- Finanzierungskosten,
- Kostenanteile, in deren Höhe steuerliche Vergünstigen in Anspruch genommen werden können,

sowie sonstige abzugsfähige Kosten, wie zum Beispiel Skonti oder Rabatte,
- Ausgaben für Grunderwerb,
- Ausgaben für Citymanager,
- Ausgaben, die dem Vorhaben nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können;
- soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes besteht,

werden nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) als Ausgaben berücksichtigt.

Die tatsächliche Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben gemäß Nummer IV. des Zuwendungs-
bescheides sowie der Finanzierungsbestandteile gemäß Nummer V. des Zuwendungsbescheides
wird nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung durch einen Schlussbescheid endgültig
festgestellt.

Das Recht zur Prüfung des geförderten Vorhabens und der dazugehörigen Unterlagen durch die
Bewilligungsbehörde und andere, hierzu gemäß Nummer VIII. des Zuwendungsbescheides
berechtigte Stellen sowie zu darauf beruhenden (Teil-) Aufhebungen des Zuwendungsbescheides
bleibt unberührt.

V. Finanzierung

Nach Abwägung der einzelnen Umstände Ihres Vorhabens und Votum des für Bau zuständigen
Ministeriums beträgt der Fördersatz 80,00 %.

Die Zuwendung berechnet sich wie folgt:

Teilproiekt 1

zuwendungsfähige Ausgaben 150.000,00 EUR

Fördersatz 80,00 %
(entspricht 120.000,00 EUR)

Kappungsgrenze (gem. Projektstufe) 150.000,00 EUR

Zuwendung 120.000,00 EUR

Teilproiekt 2

zuwendungsfähige Ausgaben 50.000,00 EUR

Fördersatz 80,00 %
(entspricht 40.000,00 EUR)

Kappungsgrenze (gem. Projektstufe) 50.000,00 EUR

Zuwendung 40.000,00 EUR
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Teilprojekt 3

zuwendungsfähige Ausgaben 50.000,00 EUR

Fördersatz 80,00 %
(entspricht 40.000,00 EUR)

Kappungsgrenze (gem. Projektstufe) 50.000,00 EUR

Zuwendung 40.000,00 EUR

Für die Finanzierung des Vorhabens gilt vorläufig folgende Finanzierungsübersicht:

Finanzierungsbestandteil Betrag in EUR

Eigenanteil an den zuwendungsfähigen Ausgaben 50.000,00

Zuwendung 200.000,00

Gesamtfinanzierung 250.000,00

vl. Auszahlung der Zuwendung

1. Die bewilligte Zuwendung steht im Bewilligungszeitraum, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der
Haushaltsmittel, zur Verfügung.

2. Die Zuwendung kann unbeschadet der sonstigen Voraussetzungen erst ausgezahlt werden,
wenn dieser Bescheid bestandskräftig geworden ist. Der Bescheid wird einen Monat nach
Bekanntgabe bestandskräftig, wenn kein Widerspruch beim Landesförderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern erhoben wird. Die Bestandskraft kann sofort herbeigeführt werden,
indem Sie entsprechend des anliegenden Vordrucks Em pfangsbestätig ung/Rechtsbehelfs-
verzicht auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs verzichten.

3. Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie voraussichtlich
innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des
Zuwendungszwecks benötigt werden.

4. Die bewilligte Zuwendung ist mittels beigefügtem Vordruck „Mittelanforderung" ganz oder
Teilen anzufordern. Das Formular steht auch unter https://www.Ifi-mv.de/foerderfinder/restart-
lebendige-innenstaedte-mv/ zum Download zur Verfügung.

5. Spätestens mit der ersten Mittelanforderung müssen nachfolgende weitere Unterlagen
vorgelegt werden:
- ausgefüllter und unterschriebener Vordruck „Empfangsbestätigung/Rechtsbehelfs-

verzichtserklärung"

6. Die Auszahlung erfolgt unter Berücksichtigung der (anteilig) von den zuwendungsfähigen
Ausgaben abzurechnenden Positionen gemäß Nummer IV. des Zuwendungsbescheides
sowie der neben der Zuwendung einzusetzenden Deckungsmittel gemäß der Darstellung
unter Nummer V. des Zuwendungsbescheides.

7. Sicherheitseinbehalte sind nur dann zuwendungsfähig, wenn sie § 17 Abs. 6 VOB/B
entsprechen.

8. Es bleibt vorbehalten, die Auszahlung der Zuwendung von der Vorlage weiterer Nachweise
abhängig zu machen. Weitere notwendige Unterlagen bzw. Auskünfte zur Bearbeitung der
Mittelanforderung sind auf Anforderung beizubringen.
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vII. Allgemeine Nebenbestimmungen

Die als Anlage beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-
förderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) in der jeweils gültigen Fassung sind
verbindlicher Bestandteil dieses Bescheides, soweit nicht in diesem Bescheid etwas anderes
festgelegt ist.

vIII. Besondere Nebenbestimmungen

1. Die Mitteilungspflichten gemäß Nr. 5 der Allgemeinen Nebenbestimmungen bestehen für den
Bewilligungszeitraum und den Zeitraum der Zweckbindung.

2. Die Abtretung oder Verpfändung des Anspruchs auf Fördermittel an Dritte ist ausgeschlossen.

3. Als Zuwendungsempfänger sind Sie verpflichtet, während der Durchführung durch
informations- und Kommunikationsmaßnahmen (wie z. B. Bauschild, informationsblätter,
Online-Auftritt) über die Finanzierung des Vorhabens aus dem Förderprogramm „Re-Start
Lebendige lnnenstädte M-V" in geeigneter Weise zu informieren.

Für die Verwendung des Landessignets folgen Sie den Regularien unter
http://www.mecklenburg-vorpommern.de/landesmarke

Spätestens drei Monate nach Abschluss des geförderten Vorhabens haben Sie eine Plakette
mit informationen zum Projekt sowie einem Hinweis auf die finanzielle Unterstützung durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern an einem für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Ort (z. B.
Eingangsbereich eines Gebäudes) für einen Zeitraum von 5 Jahren anzubringen.

Bitte beachten Sie hierzu die Technischen Merkmale, die Sie über den Link auf unserer
internetseite www.lfi-mv.de im Bereich Service unter Grundsatzdokumente, Leitfäden und
andere Hinweise, Publizitätsverpflichtung Land: Technischen Merkmale herunterladen
können.

4. Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, das Ministerium für lnneres, Bau und
Digitalisierung, der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern, die Europäische
Kommission und der Europäische Rechnungshof sind berechtigt, die rechtlichen und
tatsächlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Zuwendung und die Verwendung der
Zuwendung beim Zuwendungsempfänger zu prüfen bzw. durch Beauftragte prüfen zu lassen.
Sie sind verpflichtet, den prüfenden lnstitutionen die für die Prüfung notwendigen Auskünfte
zu erteilen, Unterlagen bereitzustellen sowie das Betreten aller Räumlichkeiten und
Grundstücke zu ermöglichen.

5. Es bleibt vorbehalten, den Zuwendungsbescheid zu widerrufen, wenn über lhr Vermögen die
Eröffnung eines Verfahrens nach der lnsolvenzordnung (lns0) beantragt, ein Verfahren nach
der lns0 eröffnet bzw. die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird oder wenn eine außer-
gerichtliche Einigung zur Schuldenbereinigung im Sinne von § 305 Abs. 1 Nr. 1 lns0 betrieben
wird.

6. Ungeachtet sonstiger Widerrufsgründe gemäß § 49 VwVfG M-V wird der Widerruf des
Zuwendungsbescheides insoweit vorbehalten, dass die Förderung aus zwingenden Gründen,
insbesondere, wenn die veranschlagten Haushaltsmittel nicht verfügbar sind, ganz oder
teilweise eingestellt werden kann. Ein auf dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Landesmitteln
basierender Widerruf wird nicht bei bereits begonnenen Vorhaben erfolgen und sich zudem
nicht auf die Teile einer Zuwendung erstrecken, für die ein Zuwendungsempfänger im
Vertrauen auf den Bestand des Zuwendungsbescheids Rechtsverpflichtungen eingegangen
ist.
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7. Es bleibt vorbehalten, die mit diesem Bescheid erteilten Nebenbestimmungen bei Erfordernis
zu ändern, zu ergänzen oder nachträglich weitere Nebenbestimmungen aufzunehmen.

IX. Nachweis der Verwendung

Der Nachweis der Verwendung richtet sich nach den Vorgaben der Allgemeinen Neben-
bestimmungen. Er ist spätestens bis zum

30.06.2024 (Ablauf des 6. Monats nach Ende Bewilligungszeitraum)

einzureichen.

Der Verwendungsnachweis ist auf dem beigefügten Vordruck zu führen. Das Formular steht auch
unter https://www.Ifi-mv.de/foerderfinder/restart-lebendioe-innenstaedte-mv/ zum Download zur
Verfügung.

Dem Sachbericht ist eine Fotodokumentation beizufügen.

Auf die durchgeführten Maßnahmen zur Publizität ist im Sachbericht als Bestandteil des
Verwendungsnachweises einzugehen.

X. Subventionserheblichkeit der Angaben

Es wird auf die in Ihrem Antrag benannten subventionserheblichen Tatsachen sowie die
Subventionserheblichkeit Ihrer Angaben verwiesen. Ihnen obliegt die Mitteilungspflicht nach § 3
Gesetz gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen i. V. m. § 1 Gesetz gegen
missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Subventionsgesetz). Änderungen von subventionserheblichen Tatsachen sind der
Bewilligungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Nach § 263 StGB (Betrug) und gegebenenfalls §
264 StGB (Subventionsbetrug) macht sich u. a. derjenige strafbar, der unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, die für ihn vorteilhaft sind. Strafbar macht sich auch, wer gegen
die ihm auferlegten Mitteilungspflichten verstößt.

Xl. Transparenz- und Datenschutzhinweise

Alle Angaben zum Umgang mit personenbezogenen Daten enthält das Hinweisblatt zum Daten-
schutz mit Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GV0).
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim
Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Geschäftsbereich der Norddeutschen
Landesbank Girozentrale, Werkstraße 213, 19061 Schwerin, erhoben werden.
Mit freundlichen Grüßen

./

Sanclra Luther
771)D.e)- k5-------

Christinb Berger

Anlacien
- Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen an kommunale Körperschaften (ANBest-K)
- Vordruck „Empfangsbestätigung/Rechtsbehelfsverzichtserklärung"
- Vordruck „Mittelanforderung"
- Vordruck „Verwendungsnachweis"

Weitere Vordrucke können auf unserer Internetseite www.Ifi-mv.de im Bereich Lebendige
Innenstädte heruntergeladen werden.
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